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A Sachverhalt

I. Vorgeschichte

1. Die Antragstellerin (ASin) ist eine S��ung privaten Rechts. Sie wurde Anfang 2021 

gegründet durch das Land Mecklenburg-Vorpommern, Landtag und Landesregierung. Der

Beschluss des Landtages erfolgte ohne Gegens�mme.

Die S��ung führt den Namen „S��ung des Landes Mecklenburg-Vorpommern für Klima-

schutz und Bewahrung der Natur – S��ung Klima- und Umweltschutz MV.“ Die S��ung 

wurde vom Land mit einem Grundstockvermögen in Höhe von 200.000 € ausgesta�et.

Bei der Beschlussfassung, die sich konkret auf die vorgelegte Satzung bezog, waren alle wei-

teren Umstände und Planungen bekannt und lagen zur Erörterung vor, unter anderem auch

der Einsatz für die Pipeline entgegen den US-Sank�onen sowie die Zusage einer Zuwendung

von Nordstream 2 für den Klimaschutz der S��ung in Höhe von zunächst 20 Millionen € 

(vgl. Anlage 1, Protokoll der Plenarsitzung vom 7. Januar 2021).

In der Satzung wird in § 2 Abs. 1 ausgeführt, dass der S��ungszweck insbesondere durch 

Ak�vitäten und Maßnahmen erfüllt werde, die unter elf Spiegelstrichen im Einzelnen auf-

gelistet wurden und jeweils dem Klimaschutz sowie der Bewahrung der Natur im Land

Mecklenburg-Vorpommern dienen (vgl. Anlage 2, erste Fassung der S��ungssatzung). In §

2 Abs. 2 Sätze 1 und 2 der Satzung hieß es – vor der zwischenzeitlich erfolgten Satzungsän-

derung, mit der jeder Bezug zu Nord Stream 2 ge�lgt worden ist –, die S��ung könne zur

Erfüllung des S��ungszwecks einen wirtscha�lichen Geschä�sbetrieb errichten; die S�f-

tung werde sich mit einem insbesondere zu errichtenden Geschä�sbetrieb vorrangig an der 

Vollendung von Nordstream 2 beteiligen.

Die Satzung sieht zwei getrennt voneinander handelnde Geschä�sführungen für den ge-

meinwohlorien�erten Bereich und für den wirtscha�lichen Geschä�sbereich vor.
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Die ASin nahm zeitnah ihre Arbeit auf. Allerdings wurde sie von Beginn an von der Partei

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN und Umweltverbänden massiv angefeindet. Die Deutsche Um-

welthilfe klagte gegen die Anerkennung der S��ung durch die S��ungsaufsicht, unterlag 

jedoch in zwei Instanzen.

Der gemeinwohlorien�erte Bereich leistete – organisatorisch und finanziell völlig unabhän-

gig vom wirtscha�lichen Geschä�sbetrieb – erfolgreiche Arbeit im Klima- und Umwelt-

schutz (in der Anlage 3 sind die Tä�gkeitsberichte für 2021 und 2022 beigefügt).

Der wirtscha�liche Geschä�sbetrieb, der keinerlei Zuwendungen erhielt, sondern selbst 

Gewinne erwirtscha�en sollte und dies auch erreicht hat, trat den Sank�onen der USA offen 

entgegen. Soweit diese Sank�onen, die in der Rechtsordnung der souveränen Bundesre-

publik Deutschland keine Rechtswirkung en�alteten, aufgrund ihrer fak�schen Bedrohung 

bewirkten, das große, interna�onal tä�ge Unternehmen sich von der Mitarbeit an der Pipe-

line zurückzogen, ermöglichte der wirtscha�liche Geschä�sbetrieb Unternehmen, die diese

Drohungen nicht fürchteten, weiter an der Pipeline zu arbeiten.

Der Einsatz für die Pipeline war in Mecklenburg-Vorpommern allgemein poli�sch gewollt. 

Auch die Bundesregierung stand weiter dazu, dass Nord Stream 2 ein wirtscha�liches Pro-

jekt sei und sie keinen Einfluss im Sinne der USA ausüben werde. Ende November 2019 

machte der Bundestag trotz aller Angriffe der USA den Weg weiter frei für die Pipeline, 

indem er durch die Umsetzung der EU – Gasrichtlinie in na�onales Recht Rechts- und Pla-

nungssicherheit für den Bau herstellte.

2. In dem sich zuspitzenden Konflikt um die Ukraine hat die Bundesregierung am 22. 

Februar 2022 verkündet, dass der bestehende Bericht zur Analyse der Versorgungssicher-

heit bei der Bundesnetzagentur zurückgezogen und die Inbetriebnahme der Gas-Pipeline

Nord Stream 2 nicht vorangetrieben werde. Die Landesregierung hat darau�in öffentlich 

erklärt, die Arbeit der S��ung solle zunächst ruhen.
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Nachdem am 24. Februar 2022 erfolgten Einmarsch Russlands in die Ukraine beschloss die

ASin in ihrer Sitzung am 26. Februar 2022, dass nach dem völkerrechtswidrigen Überfall

Russlands auf die Ukraine und der Reak�on der Bundesregierung hierauf gegenüber der

Pipeline „eine weitere Zusammenarbeit der S��ung mit Nordstream 2 endgül�g ausschei-

det. […] Der wirtscha�liche Geschä�sbetrieb soll so rasch wie möglich abgewickelt werden 

[…]. Es wird angestrebt, dies auch möglichst rasch durch entsprechende Änderung der Sat-

zung förmlich zu vollziehen.“ Weiter heißt es, „es besteht Einigkeit, dass die von Nord-

stream 2 zugewendeten 20 Millionen € dem in der Satzung festgelegten S��ungszweck ent-

sprechend verwandt werden müssen.“ Sodann beschloss der Vorstand ausdrücklich, die

gute Arbeit der Geschä�sstelle des gemeinwohlorien�erten Bereichs im Klima- und Um-

weltschutz unter Verwendung der vorhandenen 20 Millionen € fortzusetzen (Anlage 4, Pro-

tokoll).

Dies gab die ASIn in einer Pressemi�eilung vom 28. Februar 2022 ausdrücklich bekannt. 

Weiter heißt es darin, es werde nun von einigen gefordert, die S��ung insgesamt aufzulö-

sen und auch die engagierte Arbeit der allein für Klimaschutz zuständigen Geschä�sstelle –

die keinerlei Bezug zur Nordstream 2 gehabt habe und habe – einzustellen und das von

Nordstream 2 stammende S��ungsvermögen einem anderen Zweck zuzuführen. Beides sei

rechtlich ausgeschlossen (vgl. Anlage 5, Pressemi�eilung).

Am 1. März 2022 hat der Landtag in einer Dringlichkeitssitzung den Antrag „Klare Haltung

einnehmen zum militärischen Vorgehen Russlands gegen die Ukraine und dessen Konse-

quenzen für die Landespoli�k“ beschlossen.

Darin wird unter

I. Der Landtag stellt fest

der russische Angriffskrieg klar verurteilt (1-4). Weiter heißt es, der Landtag bekrä�ige aus-

drücklich die Entscheidung der Bundesregierung, das Verfahren zur Zer�fizierung und Inbe-

triebnahme der Pipeline Nord Stream 2 auszusetzen (7). In der aktuellen
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Lage sei es von besonderer Bedeutung, dass poli�sche Handlungen der Landesregierung 

den außenpoli�schen Anstrengungen der Bundesregierung und der Europäischen Union 

nicht entgegenstünden und diese zu rela�vieren suchten (5). Sodann bekrä�igte der Land-

tag ausdrücklich den Vorschlag der Landesregierung, den Geschä�sbetrieb der „landesei-

genen“ Klimas��ung MV ruhen zu lassen (9).

Unter II. „Die Landesregierung wird aufgefordert“ heißt es dann allerdings zur S��ung wei-

ter:

„3. darauf hinzuwirken, dass die ‚S��ung Klima – und Umweltschutz MV’ nicht fortbesteht.“

Dies steht nicht nur in Widerspruch zu der gleichzei�g gefassten Bekrä�igung. Es bedeutet 

auch eine erhebliche Verschärfung gegenüber dem insoweit zunächst verabredeten Text,

der auch für 24 Stunden auf der Website des Landtages gestanden ha�e. Dieser frühere 

Text zielte darauf ab, dass die S��ung „in ihrer ursprünglichen Form“ nicht fortbestehen 

solle; gemeint war offenbar: der zusätzlich zum S��ungszweck „Klimaschutz“ formulierte

Au�rag zur Mitarbeit an der Pipeline solle nicht fortbestehen.

Außerdem werden in dem Beschluss konkret Folgerungen für den Russland-Tag, das Part-

nerscha�sabkommen mit dem Oblast Leningrad, das Kontaktbüro und die Arbeit des Be-

au�ragten in Moskau angesprochen.

In der Begründung des Beschlusses wird nach allgemeinen Ausführungen konkret erklärt,

es sei nicht weiter vertretbar, den Russland-Tag fortzuführen. Auch sei es angebracht, die

regionale Partnerscha� mit der Region Oblast Leningrad ruhen zu lassen.

Weiter wird lediglich allgemein erwähnt, dass die Bundesregierung am 22. Februar 2022 als

direkte Reak�on auf die Entsendung von russischen Truppen verkündet habe, dass der be-

stehende Bericht zur Analyse der Versorgungssicherheit bei der Bundesnetzagentur zurück-

gezogen und die Inbetriebnahme der Gas-Pipeline Nord Stream 2 nicht vorangetrieben

werde.



- 6 -

Zur Begründung der Aufforderung an die Landesregierung, darauf hinzuwirken, dass die 

S��ung „nicht fortbestehen“ solle, findet sich nichts. Die S��ung wird in der Begründung 

nicht einmal erwähnt.

Es wird auch nicht erklärt, warum plötzlich über den ausdrücklich begrüßten Vorschlag der

Landesregierung, den Geschä�sbetrieb der S��ung ruhen zu lassen, hinausgegangen 

wurde. Noch wird ausgeführt, warum die völlige Loslösung von Nordstream 2 und die Be-

endigung jeglicher Mitarbeit an der Pipeline nicht als Reak�on ausreichen sollte.

Ein Hinweis könnte sein, dass die S��ung als „landeseigen“ bezeichnet, also offenbar irr-

tümlich angenommen wird, es handele sich um eine S��ung öffentlichen Rechts, über die 

der Landtag Entscheidungshoheit besitze (vgl. zu allem Anlage 6, Landtagsprotokoll).

Die ASin ist der Überzeugung, dass der Beschluss des Landestages vom 1. März 2022 von

der Landesregierung als poli�sche Ins�tu�on ein Handeln fordert, das rechtswidrig wäre; 

für eine Au�ebung oder Auflösung der S��ung fehlt es an den rechtlichen Voraussetzun-

gen. Außerdem stellt dieser Beschluss, soweit er die S��ung betri�, eine rechtswidrige 

Rufschädigung dar, durch die die grundgesetzlich geschützte freie En�altung der S��ungs-

tä�gkeit ganz erheblich beeinträch�gt wird (vgl. OVG NW, U 11.12.2021,- 8 A 1024/11, ju-

ris).

Die S��ungsaufsicht hat bereits vor langer Zeit entschieden und im Landtag ausführlich be-

gründet, dass die S��ung nicht rechtmäßig beendet werden kann.

Das sieht inzwischen offenbar auch die Landesregierung so. Der Innenminister hat die Um-

setzung der Aufforderung des Landtagsbeschlusses, „darauf hinzuwirken, dass die S��ung 

nicht fortbesteht“, aus Rechtsgründen abgelehnt. Ausdrücklich hat er für den Fall einer

Klage der ASin gegen entsprechende Maßnahmen von „fehlender Obsiegensgewissheit“ für

die Landesregierung gesprochen.
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Derzeit versucht ein von der Landtagspräsiden�n Beau�ragter, auch den Abgeordneten der 

einzelnen Frak�onen die sich aufdrängenden Rechtsfragen hinsichtlich der Rechtswidrigkeit

des Landtagsbeschlusses vom 1. März 2022 nahe zu bringen. Allerdings werden in den ver-

öffentlichten Meinungsäußerungen einzelner Frak�onen die rein emo�onalen Angriffe ge-

gen die S��ung ohne jeden Versuch einer Subsump�on bereits wieder fortgesetzt.

Gut möglich also, dass auch insoweit eine gerichtliche Klärung notwendig werden wird.

II. PUA

Am 18. Mai 2022 beschloss der Landtag die Einsetzung eines Parlamentarischen Untersu-

chungsausschusses rund um die „S��ung des Landes Mecklenburg-Vorpommern für Klima-

schutz und Bewahrung der Natur – S��ung Klima- und Naturschutz MV“ (Anlage 7).

Unter dem 7. Juli 2022 wandte sich der Antragsgegner (AG) an die ASin und bat um Vorlage

der mit den beigefügten Beweisbeschlüssen vom 28. Juni 2022 angeforderten Beweismi�el 

(vgl. Anlage 8).

Mit Schreiben vom 16. Dezember 2022 übersandte die S��ung zu dem inzwischen vollstän-

dig abgewickelten wirtscha�lichen Geschä�sbetrieb sämtliche während dessen Bestehen 

entstandene Unterlagen, soweit sie die Umsetzung des der S��ung vom Land mit der Sat-

zung erteilten Au�rages der Mitarbeit an der Vollendung der Pipeline Nord 2 betrafen. Al-

lerdings wurden bei der Übersendung die Namen der Lieferanten und Dienstleister in den

einzelnen Verträgen und auch in den Protokollen der Sitzungen, in denen über die Au�räge 

entschieden worden war, geschwärzt, um die betroffenen Unternehmer zu schützen und 

um der in den einzelnen Verträgen jeweils enthaltenen Geheimschutzklausel Rechnung zu

tragen.
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Zum gemeinwohlorien�erten Bereich wurde ausgeführt, die entsprechende Formulierung 

im Untersuchungsau�rag ziele allein darauf ab, herauszufinden, ob der Regierung nicht nur 

an der Arbeit des wirtscha�lichen Geschä�sbetriebes zur Vollendung von Nordstream 2

gelegen gewesen sei, sondern auch an dauerha�em gemeinnützigem Klima- und Umwelt-

schutz in Mecklenburg-Vorpommern. Dies ergebe sich aber eindrucksvoll nicht nur aus der

Satzung, sondern auch aus der tatsächlichen erfolgreichen Tä�gkeit des Klimateams. Bereits

aus der Inaugenscheinnahme des veröffentlichten Jahresberichts des Klimateams für 2021 

ergebe sich unzweifelha�, dass das Klimateam unter bes�mmungsgemäßer Verwendung 

der Zuwendung von Nordstream 2 sehr gute Klimaschutzarbeit geleistet habe.

Schließlich zeigte sich die ASin gesprächsbereit, soweit dem Ausschuss die vorgelegten Un-

terlagen nicht ausreichen sollten. Dazu heißt es weiter: „Hilfreich wäre allerdings, wenn

dazu konkret benannt und im Einzelnen mit dem Untersuchungsau�rag begründet werden 

könnte, was der Ausschuss noch für notwendig hält.“ In diesem Zusammenhang wurde un-

ter Hinweis auf Rechtsprechung und Literatur dargelegt, dass es gegenüber Privaten keine

uferlosen Herausgabeverlangen geben dürfe (Anlage 9).

Hiermit zeigte sich der AG unter dem 1. Februar 2023 nicht einverstanden. Er war der Mei-

nung, es müsse ausreichen, dass in den erstmalig durchnummerierten Beweisbeschlüssen

Nrn. 2,3,27,28,29,30,31 jeweils auf den Untersuchungsau�rag verwiesen worden sei. Des-

sen ungeachtet müsse bei der Beurteilung, ob die hier gegenüber einer juris�schen Person 

des Privatrechts geltend gemachten Herausgabeansprüche zu weitgehend seien, auch dem

Umstand Rechnung getragen werden, dass nach der Rechtsprechung von LG Schwerin und

OLG Rostock die S��ung wie eine Behörde zu behandeln sei; weiter heißt es: „gleiches 

dür�e für die Informa�onspflichten gegenüber einem […] Untersuchungsausschuss gelten“

(Anlage 10).
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Unter dem 20. Februar 2023 bat die S��ung um Verlängerung der bis zum 28. Februar 2023

gesetzten Frist. Vorab wurde allerdings die Rechtsfrage angesprochen, ob die S��ung nach 

Auffassung des Ausschusses, was die Herausgabe von Unterlagen an den PUA angeht, tat-

sächlich wie eine Behörde behandelt werden solle. Es wurde darauf hingewiesen, dass dann

die Entscheidung über das Ersuchen der Beweismi�elvorlage der zuständige Landesminis-

ter zu treffen habe (Anlage 11). 

Hierauf betonte der Vorsitzende des Ausschusses unter dem 1. März 2023, dass die Beweis-

beschlüsse auf § 33 UAG MV gestützt seien.

Mit Schreiben vom 10. März 2023 bat die S��ung um eine Beschlussfassung durch den 

Ausschuss insgesamt, ob die S��ung nach § 33 UAG MV oder nach § 22 UAG MV in An-

spruch genommen werden solle. Eine Interpreta�on allein durch den Vorsitzenden reiche 

für die notwendige rechtliche Sicherheit nicht aus.

Unter dem 15. März 2023 nahm die ASin sehr ausführlich zur Rechtslage aus ihrer Sicht

Stellung. Dabei bezog sie sich ausführlich auf den BGH-Beschluss vom 7.2.2017 – 1 BGs

74/17 – openair 2021,38471 sowie auf die ausführlichen Darlegungen von Risse/Oehm

(NJW 2021,1847ff), jeweils mit zahlreichen Nachweisen. Hiervon ausgehend, äußerte sie 

die Auffassung, dass für sie keinerlei rechtliche Verpflichtung bestehe, einem der Beweis-

beschlüssen nachzukommen.

Die bisherige, sehr umfangreiche Übersendung sei aus freien Stücken geschehen (Anlage

12).

Unter dem 5. Juli 2023 wurde die ASin vom AG „letztmalig aufgefordert“, die angeforderten

Unterlagen herauszugeben und es wurden Anträge auf Zwangsgeld und in einem weiteren

Schri� Erzwingungsha� in Aussicht gestellt, falls nicht sämtliche angeforderten Unterlagen 

bis zum 31. Juli 2023 eingereicht würden. Zur rechtlichen Begründung wurde vor allem auf

eine gerichtliche Entscheidung zur Herausgabepflicht der Bundesregierung an einen vom 

Bundestag eingesetzten PUA hingewiesen (Anlage 13).
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Unter dem 14. Juli 2023 erklärte die ASIn, dass die Voraussetzungen des § 33 Abs. 2 UAG

MV, auf den der Ausschuss hingewiesen habe, nicht erfüllt seien. Nicht sie weigere sich,

ihrer Verpflichtung nachzukommen, Gegenstände vorzulegen. Sondern der Ausschuss wei-

gere sich, seiner Pflicht gegenüber Privaten, die nur „mi�elbar“ von einer Untersuchung 

über vermutetes staatliches Fehlverhalten betroffen seien, nachzukommen und klar zu be-

nennen, was er für welchen Aspekt der Untersuchung als Beweismi�el für notwendig halte,

über das die S��ung angeblich verfüge. Sta�dessen stellten die die ASin betreffenden Be-

weisbeschlüsse eine uferlose, generelle Ausforschung dar, eine Untersuchung „ins Blaue“,

die der ASin gegenüber klar rechtswidrig sei. Nach der eindeu�gen Rechtsprechung des

BGH müsse der Ausschuss seine Herausgabeverlangen konkre�sieren und außerdem kon-

krete Anhaltspunkte für die nach seiner Ansicht jeweils bestehende Untersuchungsrelevanz

benennen. Das lehne der Ausschuss hartnäckig ab.

Die ASin bot nochmals an, die Rechtsfragen in einem sachlichen Gespräch zu erörtern. Sie

verwies darauf, bereits sehr umfangreich Unterlagen zum wirtscha�lichen Geschä�sbe-

richtbetrieb vorgelegt zu haben. Sie erklärte weiter: „Wir werden selbstverständlich auch

Beweisbeschlüssen nachkommen, die – anders als die jetzt vorliegenden – den mehrfach

von uns ausführlich dargelegten Anforderungen genügen“ (Anlage 14).

Mit Schreiben vom 21. November 2023 wies die Antragstellerin gegenüber dem Ausschuss

darauf hin, dass der Ausschuss seine Drohung vom 5. Juli 2023 offenbar aufgrund der recht-

lichen Hinweise der Antragstellerin vom 14. Juli 2023 nicht umsetzen wolle.

Die Antragstellerin forderte den Ausschuss auf, die damalige Drohung mit Zwangsgeld und

Erzwingungsha�, mit der öffentlich S�mmung gegen die S��ung gemacht worden war, in 

geeigneter Weise öffentlich zurückzunehmen und setzte hierfür eine Frist bis zum 15. De-

zember 2023 (Anlage 15).
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Dem kam der AG nicht nach. Mit Schreiben vom 6. Dezember 2023 bestand der Ausschuss

sta�dessen nach interner Beratung weiter auf der vollständigen Vorlage der in den Beweis-

beschlüssen genannten Unterlagen. Dabei wies er allerdings darauf hin, dass der Ausschuss

auch beschlossen habe, die noch herauszugebenden Beweismi�el vorsorglich und vorläufig 

als Verschlusssachen mit dem Geheimhaltungsgrad „geheim“ einzustufen (Anlage 16,

Schreiben des AG vom 6. Dezember 2023, dem allerdings die angesprochenen Beschlüsse

nicht beigefügt waren).

Mit dem vorliegenden Antrag begehrt die Antragstellerin, festzustellen, dass die im Antrag

näher bezeichneten Beweisbeschlüsse des Antragsgegners vom 28. Juni 2022 und die da-

rauf gestützten Herausgabeverlangen über die bereits umfangreich vorgelegten Unterlagen

hinaus rechtswidrig sind und nicht Grundlage für Zwangsmaßnahmen sein können.

B Begründung

I. Der Antrag ist analog § 98 Abs. 2 Satz 2 StPO zulässig und gemäß § 42 PUAG MV an

das Amtsgericht Schwerin zu richten.

Verlangt der Untersuchungsausschuss von einer privaten Partei die Herausgabe von Unter-

lagen, grei� er in Grundrechte dieser privaten Partei ein. Auch die Antragstellerin als S�f-

tung privaten Rechts kann sich hinsichtlich der ungestörten Ausübung ihrer S��ungstä�g-

keiten auf Grundrechtsschutz berufen (vgl. OVG NW, aaO).

Das Herausgabeverlangen ist keine unverbindliche Bi�e des Staates, im Rahmen einer all-

gemeinen Bürgerpflicht bei der Au�lärung des Gegenstandes des Untersuchungsausschus-

ses zu helfen. Vielmehr handelt es sich um die Auferlegung einer Rechtspflicht. Zur Recht-

fer�gung des darin liegenden Grundrechtseingriffs ist daher eine gesetzliche Grundlage er-

forderlich.
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Eingriffsgrundlage ist hier § 33 PUAG. Nach dessen Abs. 1 ist derjenige, der einen Gegen-

stand in seinem Gewahrsam hat, der als Beweismi�el für die Untersuchung von Bedeutung 

sein kann, verpflichtet, ihn auf Verlangen des Untersuchungsausschusses vorzulegen und 

auszuliefern.

Der Wortlaut („verpflichtet“) des § 33 PUAG macht deutlich, dass es sich um eine echte 

Rechtspflicht handelt. Über § 33 Abs. 2 PUAG kann die Weigerung auf Antrag des Untersu-

chungsausschusses durch das zuständige Gericht mit Ordnungsgeld und Erzwingungsha�

geahnt werden; entsprechende Anträge an das zuständige Gericht hat der AG bereits in

Aussicht gestellt.

Bei dem Vorgehen von Untersuchungsausschüssen hinsichtlich der Herausgabe von beweis-

erheblichen Gegenständen ist zunächst in einem Beweisbeschluss nach § 21 PUAG zu kon-

kre�sieren, welchen konkreten Sachverhalt der Ausschuss auf welche Weise au�lären will.

Der Untersuchungsausschuss legt damit fest, was für die Untersuchung von Bedeutung sein

kann.

Außenwirkung en�altet die Beweiserhebung eines Untersuchungsausschusses erst dann, 

wenn er nachfolgend ein entsprechendes Verlangen an die private Partei richtet (vgl.

Risse/Oehm, aaO).

Zwar ließe sich ein solches Verlangen ohne weiteres als Verwaltungsakt qualifizieren mit 

der Folge, dass die Verwaltungsgerichte zuständig wären. Wie der Bund hat aber auch das

Land Mecklenburg-Vorpommern die Beweiserhebung durch den PUA in §§ 33,42 PUAG MV

strafprozessualen Grundsätzen unterworfen und für alle Strei�gkeiten nach diesem Gesetz 

das Amtsgericht Schwerin für zuständig erklärt.

Zwar enthält das PUAG MV keine ausdrückliche Vorschri�, nach der den betroffenen Priva-

ten vorbeugender Rechtschutz gegen eine angekündigte Zwangsmaßnahme zur Durchset-

zung von in Beweisbeschlüssen ausgesprochenen Herausgabeverlangen gewährt werden

kann.
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Es ist der privaten Partei (dem rechtunterworfenen Bürger), aber nicht zuzumuten, die Be-

antragung von Zwangsmaßnahmen beim Amtsgericht abzuwarten. Zumal parlamentarische

Untersuchungsausschüsse generell – und auch hier angesichts der seit zwei Jahren überaus

nega�ven Haltung des gesamten Landtages gegenüber der Antragstellerin – daran interes-

siert sind, die Angelegenheit mit wiederholten öffentlichen Angriffen „am köcheln“ zu hal-

ten.

Insgesamt ist es im Sinne der Garan�e des Art. 19 Abs. 4 Grundgesetz geboten, eine effek-

�ve Rechtschutzmöglichkeit schon hinsichtlich eines rechtswidrigen Herausgabeverlangens 

zu ermöglichen. Durch den Verweis in § 42 Abs. 2 Satz 2 PUAG MV ist klar, dass hierfür nur

eine Vorschri� der StPO in Frage kommt. Es ist anerkannt, dass die mit einem nichtrichter-

lichen Herausgabeverlangen konfron�erte Partei eine gerichtliche Überprüfung in analoger 

Anwendung der Regelung in § 98 Abs. 2 Satz 2 StPO erzwingen kann (vgl

BGH,aaO;Risse/Oehm, aaO).

Der Antrag ist auch begründet.

Die Beweisbeschlüsse 2,3, 27,28, 29,30 und 31 des Antragsgegners vom 28. Juni 2022 sind

rechtswidrig und begründen kein wirksames Herausgabeverlangen.

Sie genügen nicht den Voraussetzungen, die im Rahmen der parlamentarischen Untersu-

chung von vermutetem staatlichem Fehlverhalten gegenüber nur „mi�elbar“ betroffenen 

privaten Dri�en einzuhalten sind.

Diese Grundsätze gelten auch für die Antragstellerin als S��ung privaten Rechts. Etwas an-

deres kann der Antragsgegner auch nicht aus der Rechtsprechung von LG und OLG zu den

Pflichten der Antragstellerin nach dem Informa�onsfreiheitsgesetz herleiten.
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Dass die Antragstellerin als Behörde nach § 22 PUAG MV in Anspruch genommen werden

soll, vertri� der Ausschuss (jedenfalls durch seinen Vorsitzenden), inzwischen selbst nicht 

mehr.

Ist damit klar, dass eine Inanspruchnahme ausschließlich nach § 33 PUAG geschehen

könnte, lassen sich über diese Vorschri� hinausgehende Anforderungen nicht durch Rechts-

meinungen einzelner Gerichte zu völlig anderen Tatbeständen konstruieren. Hinzu kommt,

dass die vom Ausschuss herangezogene Argumenta�on dieser Gerichte für die Annahme 

einer Behördeneigenscha� der Antragstellerin selbst auf dem Rechtsgebiet Informa�ons-

freiheitsgesetz nicht nachvollziehbar ist. Die „Beherrschung“ eines ausdrücklich weisungs-

unabhängigen Vorstandes, ohne dass die Regierung über Anteile oder S�mmrechte verfü-

gen würde, wie sie etwa bei einer GmbH usw. vorliegen können, erscheint nicht überzeu-

gend.

Sollten LG und OLG von fak�scher Willfährigkeit des Vorstandes ausgegangen sein, weil die 

Funk�on des Krea�onsorgans (vgl. Gutachten Uffmann, Seite 103 f.) hier von der obersten

poli�schen Repräsentan�n des Landes wahrgenommen wird, dür�e dies keine rechtlich be-

achtenswerte Überlegung sein.

Nach alledem muss das Herausgabeverlangen folgende Anforderungen erfüllen: konkrete

Darlegung der möglichen Beweisbedeutung der geforderten Gegenstände für die Untersu-

chung, konkrete Darlegung der Untersuchungsrelevanz, Bes�mmtheit der Beweisbe-

schlüsse.

Insoweit fehlt es hier an allem.

Hier ist nicht im Geringsten dargetan oder sonst ersichtlich, weshalb die in den Beweisbe-

schlüssen völlig uferlos aufgelisteten Unterlagen als Beweismi�el für die Untersuchung des 

Untersuchungsausschusses von Bedeutung sein könnten (vgl. BGH aaO).
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1. Es kann nicht darum gehen, aus diesen Unterlagen, die offenbar ausnahmslos alle 

bei der ASin vorhandenen Unterlagen zu jedweder Tä�gkeit, Vorüberlegung, Kontakten 

usw. umfassen sollen, ein vermutetes Fehlverhalten der Antragstellerin zu überprüfen.

Denn das Verhalten der Antragstellerin ist nach dem Untersuchungsau�rag nicht Gegen-

stand der Untersuchung. Auch soweit im Untersuchungsau�rag von der „Arbeit der S�f-

tung“ die Rede ist, geht es ausdrücklich um das „Verhalten der Landesregierung“, das offen-

bar insoweit auf mögliches Fehlverhalten bei der Festlegung des Arbeitsau�rages geprü� 

werden soll. Ebenso ist Satz 2 des Untersuchungsau�rages so zu verstehen, dass es nicht 

ausdrücklich und ausschließlich um die Tä�gkeit der S��ung oder die Tä�gkeit des wirt-

scha�lichen Geschä�sbetriebes gehen soll. Auch in diesem Zusammenhang geht es aus-

drücklich um das „Verhalten der Landesregierung, um die interne und externe Kommunika-

�on der Landesregierung insoweit“ und nicht um eine Untersuchung der S��ung und ihrer

Tä�gkeit unabhängig vom Verhalten der Landesregierung. Eine derar�ge Untersuchung 

wäre im Übrigen nicht von Art. 44 GG gedeckt.

Soweit es im zweiten Absatz heißt, der Untersuchungsausschuss solle die Arbeit der S��ung 

im Hinblick auf den Klima- und Umweltschutz, deren Gemeinwohlorien�erung und das Ver-

hältnis zum wirtscha�lichen Geschä�sbetrieb untersuchen, geht es erkennbar um die Be-

urteilung des Verhaltens der Landesregierung und deren in der S��ungssatzung gemachte 

Vorgaben für die Arbeit der S��ung.

Wie gedankenlos und schema�sch der Ausschuss seine Beweisbeschlüsse formuliert hat, 

zeigt sich auch anschaulich daran, dass gegenüber der Antragstellerin Beweis erhoben wer-

den soll zur „fehlenden Besetzung und pluralis�schen Aufstellung der S��ungsorgane“. Was 

damit gemeint sein soll, kann man ahnen: es gibt immer noch kein Kuratorium, dessen Be-

setzung nach dem Willen der S��er offenbar pluralis�sch sein sollte – was immer damit

gemeint sein mag.
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Nach der Satzung bes�mmt der S��er bereits im Rahmen des S��ungsgeschä�es einzelne 

Mitglieder des Kuratoriums sowie dessen Vorsitz und die Stellvertretung, § 10 Abs. 2 Satz 1

der S��ungssatzung. Warum dies unterblieben ist, müsste man aber wohl die S��er fragen. 

Über diese Vorgänge, die die Schaffung der S��ung betreffen, kann die S��ung naturgemäß 

keine Angaben machen und verfügt denknotwendig nicht über irgendwelche Unterlagen,

die bereits vor ihrer Existenz entstanden sein müssten. Es geht um Entscheidungen der S�f-

ter, Landtag und Landesregierung, zu deren Zustandekommen die Antragstellerin naturge-

mäß nichts beitragen kann, über die die einzelnen Abgeordneten des Parlamentarischen

Untersuchungsausschusses, die damals bereits im Landtag waren und mit entschieden ha-

ben, eigentlich selbst am besten Bescheid wissen müssten.

2. Eine poten�elle Beweisbedeutung der angeforderten Unterlagen ist auch nicht des-

wegen gegeben, weil diese für die Beurteilung des Verhaltens der Landesregierung Bedeu-

tung haben könnten.

Hinsichtlich parlamentarischer Untersuchungen, die in den privaten Bereich hineinwirken,

ist grundsätzlich Zurückhaltung geboten. Diese sind nur zulässig, soweit sie nicht aus-

schließlich den privaten Bereich betreffen und soweit an der durchzuführenden Untersu-

chung ein öffentliches Interesse besteht. Ist im Untersuchungsau�rag auf der Einsetzungs-

ebene keine unmi�elbare Untersuchung ausschließlich privater Bereiche vorgesehen, so ist 

auf der Durchführungsebene bei der konkreten Beweiserhebung darauf zu achten, dass die

Einbeziehung privater Bereiche nur insoweit „mi�elbar“ erfolgt, als dies zur Klärung des 

staatlichen Verhaltens erforderlich und notwendig ist (BGH, aaO mwN; Risse/Oehm, aaO).

Das bedeutet: Wenn wie hier auf der Einsetzungsebene keine Ermi�lung privaten Fehlver-

haltens vorgesehen ist – was für sich genommen ohnehin verfassungsrechtlich unzulässig

wäre –, dann ist auf der Durchführungsebene bei der Beweiserhebung darauf zu achten,
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dass die Erforderlichkeit und Notwendigkeit strikt beachtet und die Eingriffsbefugnis be-

grenzt wird. Die Erforderlichkeit und Notwendigkeit richtet sich ausschließlich nach dem

Regelungsziel „Au�lärung staatlichen Fehlverhaltens“.

Das schließt ein uferloses Herausgabeverlangen zu allem und jedem, was bei der Tä�gkeit 

der ASin jemals entstanden ist, denknotwendig aus.

Der Ausschuss muss sich auf die Herausgabe derjenigen Gegenstände beschränken und sie

konkret benennen, für die er die Beweisbedeutung hinsichtlich des vermuteten staatlichen

Fehlverhaltens überzeugend darlegen kann (BGH,aaO; Risse/Oehm, aaO).

Davon kann hier nicht die Rede sein.

3. Damit in Zusammenhang steht die fehlende Bes�mmtheit der sieben Beweisbe-

schlüsse, auf die der Ausschuss seine Herausgabeverlangen zu stützen versucht.

Auch im Verfahren vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss muss in dem ein-

zelnen Beweisbeschluss das genaue Beweisthema bezeichnet werden, das darauf gestützte

Herausgabeverlangen muss so bes�mmt wie möglich gefasst sein. Dazu gehört insbeson-

dere die enge Bezeichnung des staatlichen (Fehl-) Verhaltens, das der Untersuchungsaus-

schuss ermi�eln und au�lären will. No�alls muss der Untersuchungsausschuss schri�weise 

vorgehen, etwa indem erst Zeugen gehört und aus deren Aussagen auf herausgabepflich-

�ge Dokumente geschlossen wird. Oder aber der Untersuchungsausschuss richtet zunächst

ein eng gefasstes Herausgabeverlangen an die private Partei, welches gegebenenfalls in ei-

nem zweiten Schri�, gestützt auf die Erkenntnisse aus der ersten Dokumentenvorlage, er-

weitert wird. Unzulässig ist jedenfalls der inhaltlich undefinierbare Beweisbeschluss entlang 

der Linie „Herausgabe von allem, was mit dem Gegenstand des Untersuchungsausschusses

zu tun haben könnte“ (BGH,aaO; Risse/Oehm, aaO).
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Das liegt hier aber in besonders eklatanter Weise und mit offensichtlicher Geringschätzung 

gegenüber der in Anspruch genommenen Antragstellerin vor. Die Beweisbeschlüsse wie-

derholen lediglich ohne die geringste individuelle Konkre�sierung einzelne Formulierungen

des Untersuchungsau�rages, wobei es sogar zu – offenbar gedankenlosen – Doppellungen 

kommt. Eine konkrete Darlegung des jeweiligen vermuteten staatlichen Fehlverhaltens,

hinsichtlich dessen beweiserhebliche Gegenstände bei der Antragstellerin vermutet wer-

den, fehlt völlig. Die Herausgabeverlangen sind uferlos „(sämtliche“, „sämtliche“, „sämtli-

che“) und beziehen und beschränken sich nicht auf konkrete Gegenstände, für die im Ein-

zelnen die Beweisbedeutung dargelegt würde.

Und das, obwohl der vorliegende Fall dadurch gekennzeichnet ist, dass der Landtag, der

jetzt den Untersuchungsausschuss beschlossen hat, an dem inzwischen für problema�sch 

gehaltenen staatlichen Verhalten maßgeblich und entscheidend mitbeteiligt war. Das

müsste ihm umso leichter machen, Ansatzpunkte für die durchzuführende Untersuchung

zu benennen und vor allem auch einzelne Gegenstände konkret anzufordern, die nach sei-

ner Überzeugung für die Untersuchung von Bedeutung sein könnten. Der Beschluss vom 7.

Januar 2021 war durch viele Gespräche vorbereitet, die Entscheidungsvorlage war sehr de-

tailliert und am Ende hat es keine einzige Gegens�mme gegeben.

Die Bewertung der Beweisbeschlüsse und des Herausgabeverlangens als rechtswidrig wird

auch nicht dadurch berührt, dass der AG inzwischen mit Schreiben vom 6. Dezember 2023

mitgeteilt hat, der Ausschuss habe beschlossen, dass die noch herauszugebenden Beweis-

mi�el „vorsorglich und vorläufig als Verschlusssache mit dem Geheimhaltungsgrad GEHEIM 

eingestu�“ würden.

Wie weit eine „vorläufige“ Einstufung die notwendige Sicherheit der Geschä�spartner des 

damaligen wirtscha�lichen Geschä�sbetriebes der Antragstellerin vor öffentlichem An-

prangern gewährleisten könnte, mag dahinstehen. Jedenfalls kann eine derar�ge Einstu-

fung die rechtlichen Voraussetzungen eines Herausgabeverlangens nicht ersetzen.
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Die Antragstellerin bekrä�igt nochmals, dass sie rechtmäßigen Beweisbeschlüssen und Her-

ausgabeverlangen selbstverständlich Folge leisten wird.

Die Antragstellerin hat aber große Zweifel, dass es dem Ausschuss angesichts der Beson-

derheiten der vorliegenden Untersuchung überhaupt möglich sein wird, auch nur ein ver-

mutete konkretes Fehlverhalten zu formulieren, geschweige denn Gegenstände zu benen-

nen, die dafür beweiserheblich sein könnten.

Es geht letztlich um die Schaffung der S��ung mit dem Au�rag, an der Vollendung von 

Nordstream 2 mitzuwirken. Dies war gemeinsam und einmü�g verfolgtes Ziel der gesamten 

Landespoli�k, aller im Landtag damals vertretenen Parteien. Nach dem Einmarsch Russ-

lands in die Ukraine wurde dann aber die dringende poli�sche Notwendigkeit gesehen, dies 

irgendwie ungeschehen zu machen – deshalb der Landtagsbeschluss vom 1. März 2022 mit

der Aufforderung an die Landesregierung, darauf hinzuwirken, dass die S��ung nicht fort-

bestehen soll.

Darüber hinaus ging es den einzelnen Frak�onen aber auch darum, den Eindruck zu erwe-

cken: ich bin es gar nicht gewesen – was natürlich in besonderem Maße für den damaligen

Koali�onspartner CDU gilt. Aus diesen Gründen darf das vermutete staatliche Fehlverhalten

nicht die Schaffung der S��ung selbst mit ihrem zeitweiligen besonderen Au�rag sein. 

Sonst würden sprichwörtlich „vier Finger auf die Ankläger zurückweisen“.

Es liegt in der Logik dieser Konstella�on, dass die Untersuchung um die Schaffung der S�f-

tung einen Bogen macht und sich sta�dessen – möglichst medienwirksam – in Begleitum-

stände und Nebensächlichkeiten verbeißt. Mag dieses Verhalten auch aus psychologischer

Sicht nachvollziehbar sein – diese Haltung macht es offenbar so schwer, gegenüber der An-

tragstellerin die rechtlichen Voraussetzungen einer konkreten und nachvollziehbaren Inan-

spruchnahme mit klarer Nennung eines vermuteten staatlichen Fehlverhaltens zu erfüllen.
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